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Satzung „IfiB“ - „Institut für innovative Bildung e.V.“ 
 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

• Der Verein führt den Namen „Institut für innovative Bildung“  (Kurzform „IfiB“). 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

• Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 
• Der Verein hat seinen Sitz in Bamberg. 
• Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist  
• die Förderung von, Bildung und Erziehung, einschließlich der Studentenhilfe, von Wissenschaft und 

Forschung. 
• die Förderung der Jugendhilfe. 
• die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung. 
• die Förderung der Kultur und der kulturellen Bildung. 
• die Förderung des Umweltschutzes und der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. 
• die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens in Deutschland (nicht Parteien oder 

kommunale Wählervereinigungen). 
Insbesondere die Förderung freier, ganzheitlicher, selbstbestimmter Bildung (auch im staatlichen 
Erziehungs-, Schul- und Bildungswesen), um zur Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen mündigen und 
verantwortungsfähigen Menschen (Persönlichkeiten) und damit zur Demokratisierung, d.h. zur aktiven 
Mitgestaltung unserer Gesellschaft beizutragen. 
 
Der Verein wird zu diesem Zweck u.a. folgende Methoden zum Erreichen der o.g. Ziele verfolgen: 

• Die Entwicklung von innovativen und aktiven Konzepten und Methoden und die Durchführung von 
Projekten in den o.g. Bereichen an Schulen, Jugendeinrichtungen und Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung,  

• die Anwendung moderner Verfahren der inner- und außerbetrieblichen Kommunikation,  
• Ausstellungen, Diskussionen, Foren, Seminare, Schulungen, Fortbildungen, Beratungen, 

Veröffentlichungen, Vernetzung mit anderen Projekten und Initiativen, Öffentlichkeitsarbeit,  
• und die Durchführung und Unterstützung notwendiger Forschungsarbeit.  
• Des Weiteren ist die Planung, der Aufbau und die Führung von Einrichtungen, die o.g. Ziele 

verfolgen geplant. 
 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen nach § 670 BGB und 
die Vorstandsmitglieder und andere Organmitglieder des Vereins können eine Entschädigung in Höhe der 
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EstG erhalten. Die Höhe der Zahlung wird durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 
Falls die Arbeit des Vereins es erforderlich macht, kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung ein 
Geschäftsführer angestellt werden. 
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§ 4 Mitglieder 

Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. 
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Beschlussfassung des Vorstandes, ein Mitglied 
auszuschließen, muss diesem die Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden 
mit einer Frist von mind. einem Monat. 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Berufung zur nächsten 
Mitgliederversammlung eingelegt werden. 
Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder sind die Mitglieder, 
die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des 
Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 
Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 
gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten 
wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen 
teilnehmen. 
Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder haben ein Wahlrecht, außerordentliche Mitglieder und Mitglieder des 
Beratungsgremiums haben kein Wahlrecht. 
 
Die Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu 
stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 
Die Mitglieder sollen, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsmäßiger 
Weise unterstützen. 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe 
die Mitgliederversammlung festsetzt. Näheres regelt die aktuelle Geschäftsordnung. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
a) Vorstand  
b) Mitgliederversammlung 
c) Geschäftsführer (§ 30 BGB) 
 
§ 7 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, und dem 
Kassenwart. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder 
bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 
 
 
§ 8 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung anderen 
Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung, 
b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 
c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 
e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 
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Vereinsmitgliedern. 
Gerichtlich und außergerichtlich sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt.  
 
 
§ 9 Sitzung des Vorstands 

Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vorher einzuladen. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand 
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Über die Sitzung des Vorstands 
ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, 
die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
 
 
§ 10 Kassenführung 

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus Beiträgen, 
Fördermitteln und Spenden aufgebracht. Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen 
und eine Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des 
Vorsitzenden oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 
Die Jahresrechnung ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
§ 11 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 
b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 
c) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand, 
e) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands über einen abgelehnten 
Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. 
g) Entlastung des Vorstandes 
h) Verabschieden eines jährlichen Haushaltsplanes 
i) Entscheidungen über Einzelausgaben, die 10.000 € überschreiten. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
schriftlich verlangt wird. 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die Vorschriften 
über die ordentliche Mitgliederversammlung gelten entsprechend. 
Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch persönliche Einladungsschreiben 
einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss übertragen 
werden. 
In der Mitgliederversammlung ist jedes ordentliche Mitglied stimmberechtigt. 
Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung, wenn mindestens ein Viertel 
der Vereinsmitglieder erschienen ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb 
von vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Soweit die Satzung nichts 
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anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Die Auflösung des Vereins und die Zweckänderung des Vereins bedarf einer Mehrheit von 9/10 der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter festgesetzt. Die 
Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder 
dies beantragt. 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden zu 
unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen 
Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. 
 
§ 13 Geschäftsführer 

Der Vorstand kann einen oder mehrere Geschäftsführer als besondere Vertreter im Sinne von § 30 BGB 
bestellen.  
Der oder die Geschäftsführer erledigen die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Vereins. Der Vorstand 
kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen, durch welche der Geschäftsführung 
weitere Aufgaben übertragen werden. Die Geschäftsordnung kann auch die Verteilung der 
Geschäftsbereiche innerhalb eines mehrköpfigen Geschäftsführungsgremiums regeln. 
Der oder die Geschäftsführer nehmen auf Verlangen an den Mitgliederversammlungen und 
Vorstandssitzungen teil. 
Der oder die Geschäftsführer vertreten den Verein innerhalb des Aufgabenbereichs der Geschäftsführung. 
Jeder Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt. Die Vertretungsvollmacht ist insoweit beschränkt, 
als jeder Geschäftsführer den Verein nur bis zu einem Betrag von höchstens € 10.000,-, darüber hinaus 
nur beim Abschluss von Arbeitsverträgen, verpflichten kann. Die Entscheidung, den Verein mit höheren 
Beträgen zu verpflichten, erfordert die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder. 
Im Übrigen wird der Verein vom Vorstand vertreten. 
  
 

§ 14 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 
 
 
 
 
 
§ 15 Errichtung 

Die Satzungsänderung wurde in der Mitgliederversammlung vom 17.02.2016 beschlossen. 
 

 

 
 


